
Das neue Lohnausweis-Formular
wurde vollständig überarbeitet
und soll künftig gesamtschweize-
risch einheitlich sowohl als Loh-
nausweis als auch als Renten-
bescheinigung zum Einsatz
kommen. Durch die neue Gestal-
tung gewinnt der Lohnausweis
eindeutig an Übersichtlichkeit.
Mit der detaillierten Gliederung
in Spesen, Naturalleistungen
und Gehaltsnebenleistungen
wird der Arbeitgeber verstärkt in
die Pflicht genommen. Damit
wird das Bewusstsein gestärkt,
welche Leistungen überhaupt zu
deklarieren sind. Obwohl faktisch
schon heute der Fall, wurde dies
bisher weder von den Unterneh-
men noch von den Steuerbehör-
den konsequent umgesetzt.

Zentral: Gehaltsnebenleistungen
und Spesen
Die Gehaltsnebenleistungen und
Spesenzahlungen an die Mitar-
beitenden waren bei der Ausar-
beitung der Vorschriften zum
neuen Lohnausweis von zentraler

Bedeutung, da diese nach Auf-
fassung der Steuerbehörden viel-
fach verdeckte Lohnbestandteile
enthalten. Wie bisher sind sämt-

gewisse in der Wegleitung zum
Ausfüllen des Lohnausweises
vorgegebene Richtwerte nicht
eingehalten werden oder kein von

liche Pauschalen betragsmässig
zu deklarieren. Auch die effekti-
ven Spesenvergütungen sind be-
tragsmässig auszuweisen, wenn
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Eine Umfrage der Schweizerischen Steuerkonferenz bei den Kantonalen

Steuerverwaltungen vom November 2006 hat ergeben, dass die meisten

Kantone den neuen Lohnausweis auf den 1. Januar 2007 einführen

werden. Die augenscheinlichsten Merkmale sind seine gesamt-

schweizerische Einheitlichkeit und die übersichtlichere Gestaltung.

Neuer Lohnausweis – Gesamtschweizerisch,
einheitlich, übersichtlich
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den Steuerbehörden genehmig-
tes Spesenreglement vorliegt.

Vereinfacht vieles: Das Spesen-
reglement
Die Ausarbeitung eines Spesen-
reglements wird für Arbeitgeber,

die von den Vorschriften in der
Wegleitung abweichende Spe-
senregelungen haben, und für
Mitarbeitende, die hohe Reprä-
sentationspflichten oder einen
ständigen Arbeitseinsatz ausser-
halb des Geschäftssitzes (Ban-

Fazit
Die Vorschriften des neuen Loh-
nausweises bauen zwar auf be-
stehenden  Gesetzesgrundlagen
auf, stellen aber aufgrund der de-
taillierteren Vorschriften und der
übersichtlicheren Gestaltung ein
eindeutig einfacheres Deklara-
tionsinstrument dar. Befassen
Sie sich frühzeitig mit dem neu-
en Lohnausweis, damit es keine
negativen Überraschungen gibt. 
Zu finden ist der Lohnausweis
auf www.stv.gr.ch unter «Neuer
Lohnausweis».

Nicole Luder ist Treuhänderin
mit eidg. Fachausweis in Steuer-
und Rechtsberatung bei OBT AG
St. Gallen

ken, Versicherungen, Beratungs-
oder Montageunternehmen) auf-
weisen, empfohlen. Ein solches
Spesenreglement wird den Steu-
erbehörden im Sitzkanton zur Ge-
nehmigung vorgelegt. Damit kön-
nen diese das Unternehmen von
der Pflicht entbinden, die effekti-
ven Spesen betragsmässig zu de-
klarieren. Ein Vermerk auf dem
Lohnausweis «Spesenreglement 
durch Kanton X genehmigt
am…» genügt bereits und wird
auch in den übrigen Kantonen
anerkannt. Das Spesenreglement
mit den damit verbundenen Pau-
schalen reduziert den Admini-
strativaufwand zudem beträcht-
lich (kein Sammeln und
Abrechnen von Einzelbelegen
mehr). 
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Der neue, gesamtschweizerische Lohnausweis.


